
II 

(Rechtsakte ohne Gesetzescharakter) 

VERORDNUNGEN 

DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr. 1345/2011 DES RATES 

vom 19. Dezember 2011 

zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 194/2008 zur Verlängerung und Ausweitung der 
restriktiven Maßnahmen gegen Birma/Myanmar 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 194/2008 des Rates vom 
25. Februar 2008 zur Verlängerung und Ausweitung der res
triktiven Maßnahmen gegen Birma/Myanmar ( 1 ), insbesondere 
auf Artikel 18 Absatz 5, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Der Rat hat am 25. Februar 2008 die Verordnung (EG) 
Nr. 194/2008 zur Verlängerung und Ausweitung der 
restriktiven Maßnahmen gegen Birma/Myanmar erlassen. 

(2) Entsprechend dem Beschluss 2011/859/GASP des Rates 
vom 19. Dezember 2011 zur Änderung des Beschlusses 
2010/232/GASP zur Verlängerung der restriktiven Maß
nahmen gegen Birma/Myanmar ( 2 ) sollten die Angaben 

zu einem Unternehmen in der Liste in Anhang V der 
Verordnung (EG) Nr. 194/2008 auf den neuesten Stand 
gebracht werden. 

(3) Anhang V der Verordnung (EG) Nr. 194/2008 sollte ent
sprechend aktualisiert werden — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

In Anhang V der Verordnung (EG) Nr. 194/2008 erhält der 
Eintrag für Mayar (H.K) Ltd folgende Fassung: 

„Mayar India Ltd (Yangon Branch) 
37, Rm (703/4), Level (7), Alanpya Pagoda Rd, La Pyayt Wun 
Plaza, Dagon, Rangun (Yangon).“ 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im 
Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat. 

Geschehen zu Brüssel am 19. Dezember 2011. 

Im Namen des Rates 
Der Präsident 
M. KOROLEC
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( 1 ) ABl. L 66 vom 10.3.2008, S. 1. 
( 2 ) Siehe Seite 55 dieses Amtsblatts.


